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bundeskanzleramt.gv.at 

Dr. Christian Stocker 

Bundeskanzler 

Herrn 

Dr. Walter Rosenkranz 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2025-0.845.108  

Wien, am 16. Dezember 2025 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Linder, Kolleginnen und Kollegen haben am 16. Okto-

ber 2025 unter der Nr. 3696/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „UN-

Jugenddelegiertenprogramm – Zuständigkeiten und Kosten“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 9: 

1. Welche Aufgaben übernimmt Ihr Ressort derzeit im Rahmen des UN-Jugenddelegier-

tenprogramms der Bundesjugendvertretung?  

2. Wie erfolgt derzeit die Abstimmung zwischen Ihrem Ressort und der Bundesjugend-

vertretung im Zusammenhang mit dem UN-Jugenddelegiertenprogramm?  

a. Gibt es dazu Vereinbarungen, Arbeitsabsprachen oder regelmäßige Koordinati-

onstreffen?  

3. Welche Kriterien legt Ihr Ressort bei der Auswahl, Vorbereitung und Betreuung der 

österreichischen UN-Jugenddelegierten an? 

4. Sind derzeit Mitarbeiter Ihres Ressorts in die Betreuung oder Begleitung der UN-Ju-

genddelegierten eingebunden, insbesondere bei deren Teilnahme an der Generalver-

sammlung der Vereinten Nationen?  
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a. Falls ja, in welcher Funktion und in welchem Umfang erfolgt diese Einbindung?  

5. Welche finanziellen oder sachlichen Mittel stellt Ihr Ressort für das UN-Jugenddele-

giertenprogramm zur Verfügung?  

6. Trägt Ihr Ressort Kosten im Zusammenhang mit den Reisen oder Teilnahme der UN-

Jugenddelegierten an der Generalversammlung der Vereinten Nationen?  

a. Falls ja, welche Arten von Kosten werden dabei übernommen (z. B. Flug, Unter-

kunft, Tagesdiäten)?  

b. Falls ja, wie hoch sind die einzelnen Kosten jeweils?  

7. Wie erfolgt die Dokumentation und Kontrolle der von Ihrem Ressort eingesetzten 

Mittel für das UN-Jugenddelegiertenprogramm?  

a. Gibt es dazu interne Berichte?  

8. Wie hat sich die Zuständigkeit und finanzielle Beteiligung Ihres Ressorts am UN-Ju-

genddelegiertenprogramm seit der Einführung des Programms verändert?  

9. Welche strukturellen oder finanziellen Anpassungen hat es in den vergangenen Jah-

ren gegeben? 

Diese Fragen sind nach den Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes 1986 in der nun-

mehr geltenden Fassung, BGBl. I Nr. 10/2025, im Zusammenhang mit der Entschließung des 

Bundespräsidenten gemäß Art. 77 Abs. 3 B-VG, BGBl. II Nr. 62/2025, nicht Gegenstand mei-

nes Vollziehungsbereiches und können somit nicht beantwortet werden. 

 

 

Dr. Christian Stocker
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